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Kein Fiskuserbrecht neben Erben 3. Ordnung (mit Anm. Lauk) - OLG Braunschweig, 3W 4Bl2I

1. Soweit auch nur ein einziger ermittelter Erbe vorhanden ist, fehtt es an der Feststetlungsgrundlage des 5 1936 BGB und

kommt deswegen eine Feststellung des Fiskuserbrechts nicht in Betracht. lnsbesondere kann kein partielles Fiskuserb-

recht oder Teil-Fiskuserbrecht für ungektärte Erbstämme festgestellt werden. (redaktioneller Leitsatz)

2. lst in 3. Erbfolgeordnung die gesamte Linie eines Großelternpaares ersatzlos weggefallen, tritt gemäß $ 1926 Abs. 4 BGB

die Linie des anderen Großelternpaares an ihre Stelle und entfältt deswegen der gesamte Nachlass auf diese andere

Verwandtenseite. (redaktioneller Leitsatz)

OLG Braunschweig, Beschluss vom I1 .I2.202I - 3W 4Bl2I

norden. Abkömmlinge derväterlichen Linie des Erb-

lassers hätten nicht ermittelt nrerden können, so dass

das Fiskuserbrecht für den halben Anteil del väter-

lichen Linie des Erblassers festzustellen sei.

Am 26. August 2021 nahm der Verfahlensbevoli-

mächtigte des Beteiligten zu 6. Akteneinsicht. Mit
am 2L. September' 2)2l,eirgegangenem Schriftsatz
vom seiben Tage legte der Beteiligte zu 6. Beschr'ver-

de gegen den Beschluss des Nachlassgelichts vom

1,5.Mär22021. ein.

Mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2021 teilte die Betei-

ligte zu 9. mit, dass sie den Beteiligten zu 7. und sei-

ne beiden Schwestern vertrete. Diese seien der Cou-

sin bzr,v. die Cousinen ersten Grades vätellicherseits
des Elblassers. Beigefügt rval eine auf die Beteiligte
zu 8. lautende Vollmacht des Beteiligten zu 7.

Mit am 13. Oktober 2021 eingegangenem nicht da-

tierten Schriftsatz legten die Beteiligten zu 2. bis 4.

- ,,alle zugleich auch handelnd für" die Beteiligte zu

5. - ebenfalls Beschwerde gegen den Beschluss des

Nachlassgerichts ein.

Bezügiich der beiden letztgenanr-rten Beschrverden

hat ein Abhilfeverfahren bisher nicht stattgefunden.
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Tage stellt aber keine Aufgabe zur Post im Sinne des

S 15 Abs. 2 FamFG dar; dazu t'eicht der genannte Et'-

ledigungsvelmelk nicht aus (vgl. Sternal, in: Keidel,

FamFG,20. Auflage 2020, S 15, Rn. 69a m.n.N.).

Aus den Angaben in der Beschwerdeschrift vom 29.

April 2021 (BI. 92 d.A.) und dem vorgelegten Ein-

gangsstempels (Bl. 109 d.A.) ergibt sich, dass der Be-

schluss bei dem Niedelsächsischen Landesamt für'

Bau und Liegenschaften am 30. Mär22021, eingegan-

gen ist. Der Beschluss ist danach (frühestens) an die-

sem Tage mit Annahmewille im Sinne des $ 15 Abs. 2

FamFG i.V.m. $ I74 ZPO (in der bis zum 31. Dezember

2021 geltenden Fassung) als zugestellt entgegenge-

nommen u'oLden; dass das Landesamt das Empfangs-

bekenntnisfolmular nicht datielt und unterschrieben
zurückgesandt hat, ist dabei unschädlich (vgl. BGH,

Beschluss vom 12. September 2017 - XI ZB 2/17 -,
NJW-RR 2018, S. 60 [Rn. 12] m.w.N.). Die einmonati-
ge Beschweldefrist des S 63 Abs. 1 FamFG ist danach
(frühestens) am Freitag, den 30. April 2021 um 24.00

Uhr abgelaufen, so dass der Eingang der deschrver-

deschrift am 29. Aprii 202L die Flist injedem Fali ge-

r'vahrt hat.

Die Beschweldeführer wenden sich dagegen, dass

das Nachlassgericht - entgegen dem Erbscheinsan-
trags del Antlagsteller vom 13. Juli 2020 - eine Fis-

kuselbschaft zu 7z festgestellt hat.

Del Erblassel war unverheilatet und hatte keine Ab-

kömmlinge; el hat kein Testament errichtet. Seine

Eltern sind vorverstorben und hatten keine Abkömm-
linge neben dem Erblasser.

Die Antragsteller - die Beteiligten zu 2. bis 6. - sind
Abkömmlinge der Gloßeltern mütterlicherseits des

Erblassers. Ihnen hat das Nachlassgericht antragsge-
mäß den gemeinschaftlichen Teilerbschein vom 20.

Mär22020 (Bl.44 d.A.) erteilt, nach dem sie den Erb-

lasser zu insgesamt % beerbt haben. Abkömrnlinge
der Großeltern väter'licherseits des Erblassels waren
seinelzeit nicht bekannt.
Mit notalieller Urkunde vom 13. Juli 2020 beantlag-
ten die Antragsteller die Erteilung eines gemein-

schaftlichen Rest-Teilerbscheins bezüglich der zwei-

ten Hälfte des Nachlasses. Abkömmlinge der Eitern
oder Großeltern vätellicherseits des Elblasset's seien

nicht elmittelt lvorden, so dass die Antragsteller ins-
gesamt Erben des Et'blassers geworden seien. Wegen

der weiteren Einzelheiten wild auf den Antrag (Bl.

48-49 d.A.) Bezug genommen.

Nach weiteren Ermittlungen und nachdem auch ein

Aufgebotsverfahren keine verifiziet'bat'en Hinn'eise
auf Abkömmlinge der Großelteln väterlicherseits er-

geben hatte, hat das Nachlassgericht mit angegriffe-
nem Beschluss vom 15. März 2021 festgestellt, ,,dass

ein anderer Elbe hinsichtiich des velbleibenden
7z-Anteils des Nachlasses als das Land Niedelsach-

sen nicht vorhanden ist." Det' Beschluss ist allein dem

Besch"veldeführer zu 1. zugestellt woLden; die An-

tlagsteller haben ihn nicht erhaiten. Eine Entschei-

dung über den Erbscheinsantlag vom 13. Juli 2020

enthält der Beschluss nicht.
Gegen diesen Beschluss hat der Beschrveldefühler
zu 1. -vertreten durch das Niedersächsische Landes-

amt für' Bau und Liegenschaften - mit am 29. Aplil
2021 eingegangenem Schliftsatz vom selben Tage

Beschrverde eingeiegt; das Fiskuserbrecht könne nur

festgestellt werden, n'enn - anders als hier'- keine ge-

setzlichen Erben volhanden seien.

Mit Beschluss vom 21. luni2021. (Bl. 102 d.A.) hat das

Nachlassgelicht det' Beschwerde nicht abgeholfen

und die Sache dem Oberlandesget'icht zu Entschei-

dung vorgelegt. Die Beschu'et'de sei verfristet, da der

Beschluss dem Beschwerdefühlel zu 1.. am 24 Mätz

2021 bekannt gegeben wolden sei. Im Übligen sei sie

auch unbegründet: Es habe lediglich geklär't tverden

können, wer die Erben in det'mütterlichen Linie des

Erblassers seien; diesen sei der Teilel'bschein vom

20. März 2020 hinsichtlich des halben Anteils erteilt

Die Beschwerden sind zulässig (1) und haben im Er-
gebnis Erfolg (2). Dem Senat ist allerdings bisher nur
die Beschwerde des Landes Niedersachsen zur Ent-

scheidung angefallen; durch die Entscheidung über
diese Beschwerde haben sich die beiden anderen Be-

schu,erden erledigt (3).

1. Die Beschwelden sind zulässig.
a) Die Beschlverde des Landes Niedersachsen vom
29. April 2021. isI statthaft und auch ansonsten zu-
1ässig.

Der Fiskus ist gegen einen Beschluss gemäß $ 1964
BGB beschwerdeberechtigt im Sinne des g 59 FamFG
(vgl. BGH, Beschluss vom 23. November 201I -MB
15/11 -, NJW 2012, S. 453 f. [Rn. 4 ff.]; OLG Köln, Be-
schiuss vom 3. August 2011 - 2 Wx 114/11-, FGPrax
2011, S. 26112621).
Die Beschrverdeschlift ist auch fristgemäß eingegan-
gen: Ein Feststeliungsbeschluss gemäß S 1964 BGB
ist dem Fiskus formell bekanntzugeben, Sg i5 Abs.
1, 40 Abs. 1 FamFG (Heinemann, in: Gsell/Krüger/
Lorenz/Reymann, BeckOGK BGB, Stand 15. luiti 2021,
S 1964, Rn. 53), also entrveder förmlich zuzustellen
odelzur Post aufzugeben, g 15 Abs. 2 FamFG. Hiel
ist der Beschluss dem Fiskalvertreter ausweislich des
Erledi gu n gsvermelks v om 24. Mär z 202I auf der Ver-
fügung vom 15. Mär22021, (Bl. 87 d.A.) gegen Emp-
fangsbekenntnis übersandt - also förmlich zugesteilt
- tt'orden. Das Absenden des Beschlusses an diesem

b) Die Beschlvelde des Beteiligten zu 6. vom 21. Sep-

tember' 2021. is| ebenfalls statthaft und auch ansons-

ten zulässig.

Auch der Beteiligte zu 6. ist beschwerdebelechtigt,
denn er ivird durch die angefochtene Entscheidung

in seinen Rechten beeinträchtigt im Sinne des $ 59

Abs. 1 FamFG. Ausweislich des Erbscheinsantrags
vom 13. Juii 2020 nimmt der Beteiligte zu 6. ein Erb-

recht für sich in Anspruch, das del Feststellung des

Nachlassgerichts nach S 1964 BGB entgegenstünde.

Dieses Recht - dessen Bestehen im Rahmen det' Zu-

lässigkeitspr'üfung zu unterstellen ist (sogenannte

doppellelevante Tatsachen , vgl. z.B. BGH, Beschluss

vom 14. November 2018 - XII ZB 292/16 -, NZFam

2019, S. 65 [67 Rn. 28]; BGH, Beschluss vom 20. De-

zember 2017 -XI] ZB 333/17 -, NJW 2018, S. 613 16L4

Rn. 151 jerveils m.rv.N.) - wild durch die Feststellung

des Fiskuserblechts beeintr'ächtigt, denn der Fest-

stellungsbeschluss kann denklogisch nur dann er-

gehen, wenn der Erbscheinsantrag zurückgelviesen

lvird.
Die Besch"verde ist auch nicht verft'istet. Mangels

einel wirksamen Bekanntgabe des Feststellungsbe-

schlusses an den Beteiligten at 6. haI die Monats-

frist des $ 63 Abs. 1 FamFG nicht zu laufen begon-

nen. Widerspricht der Feststellungsbeschluss - wie

hier - dem erklärten Wiilen eines Beteiligten, so ist

der Beschluss för'mlich zuzustellen, S 41 Abs. 1 Satz

1 FamFG (Heinemann, in: Gsell/Krüger/Lotenz/Rey-
mann, BeckOGK BGB, Stand 15. 1uli2021., $ 1964, Rn.

54). Dies ist nicht geschehen; das Nachlassgericht

il

FESTSTETTUNG

DES FISKUSTRBRECHTS

Keine Feststellung des Fiskuserbrechts neben Erben 3. Ordnung

SS 1938, 1964, 1926 Abs.4 BGB
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hat den Feststellungsbeschluss ausschließlich dem

Fiskalvertreter zugestellt und keinem der sonstigen
Beteiligten - auch nicht formlos - mitgeteilt.
Auch die Ausschlussfrist des S 63 Abs. 3 Satz 2

FamFG - die hier zu einem Fristablauf am 15. Septem-

ber 2021um 24.00 Uhr führte - greift nicht ein: Die
Anwendung dieser Vorschrift setzt voraus, dass die
Bekanntgabe der Entscheidung an einen Beteilig-
ten tatsächlich nicht bewirkt werden kann. Sie muss

dann zuvor - anders als hier - jedenfalls versucht
worden sein (OLG Schleswig, Beschluss vom 22. Juni
2072 - 3 Wx16/\2-, juris, Rn. 21 m.w.N.; Heinemann,
a.a.O., Rn. 63).
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c) Die Beschwerde der Beteiligten zu 2. bis 4. ist
ebenfalls statthaft und auch ansonsten zulässig.

Dabei geht der Senat davon aus, dass die Beschwerde

im Namen der Beteiligten zu 5. nicht wirksam einge-
legt worden ist, da die Beteiligten zu 2. bis 4. auch auf
Nachfrage des Vorsitzenden mit Verfügung vom 14.

Oktober 2021 ein etwaiges gesetzliches oder rechts-
geschäftliches Vertretungsverhältnis nicht darge-
Iegt haben.

Zur Beschwerdebelechtigung der Beteiligten zu 2.

bis 4. und zur Frist gilt das oben (Abschnitt b) Ge-

sagte entsprechend.

2. Die Beschwerde des Landes Niedersachsen ist
begründet. Der Rechtspfleger ist hier - obwohl die
Antragsteller der Feststellung des Fiskuserbrechts
widersprochen haben - funktionell für die Entschei-

dung zuständig gewesen (a). Das Fiskuserbrecht
hätte abel nicht festgestellt werden dürfen, da hier
gesetzliche Erben existieren (b).

a) Für die Feststellung des Fiskuserbrechts gemäß

S 1964 BGB ist beim Nachlassgericht funktionell
grundsätzlich der Rechtspfleger zuständig, $ 3 Nr. Z

lit. c RPflG iV.m. $ 342 Abs. 1 Nr. 9 FamFG (Krätzschel,

in: Firsching/Glaf, Nachlassrecht, 11. Auflage 2019, S

28, Rn. 8; $ 42,Rn. 4; Leipold, in: MüKo BGB, 8. Auf-
lage 2O2O, S 1964, Rn. 12; Zimmermann, in: Keidel,

FamFG, 20. Auflage 2020, S 342, Rn. 11). Bezüglich
des Feststellungsbeschlusses gemäß S i964 besteht

auch kein bundes- oder landesrechtlicher Richtervor-
behalt, SS 16, i9 RPflG und $ 14 Abs. I Satz 2 ZustVO-

Justiz. Insbesondere umfasst der landesrechtliche
Richtervorbehalt des $ 14 Abs. 7 Satz 2, Satz 1 Nr. 4
ZustVO-Justiz - der sich auf streitige Erbscheinsver-
fahren bezieht (vgl. OLG Braunschweig, Beschluss

vom 10. August 2020 -3W 92/20 -, FamRZ 2021.,468,
juris, Rn. 17) - einen solchen Feststellungsbeschluss
nicht: Die negative Feststellung, dass ein anderer

Erbe als der Fiskus nicht vorhanden ist, begründet
lediglich die Vermutung dafür, dass der Fiskus ge-

setzlicher Erbe ist. Durch diesen Beschluss werden
weder das Erbrecht des Staates begründet noch Erb-

rechte bislang unermittelt gebliebener vorrangiger
Erben ausgeschlossen. Del Feststellungsbeschluss
schließt auch die Elteilung eines Erbscheins mit ab-

weichender Erbfolge nicht aus (BGH, Beschluss vom

23. November 2011- MB 15/1,1-, NJW 201,2,S.453

[454 Rn. 8] m.w.N.). Nach dem eindeutigen Wort-

laut des S 16 Abs. 1 Nrn. 6 und 7 RPflG (,,Erteilung

von Erbscheinen" und ,,Einziehung von Erbschei-

nen"), auf den S 14 Abs. 1 Satz 2, Satz 1 Nr. 4 Zust-

VO-Justiz verweist, greift der Richtervorbehalt erst
im Erbscheinsverfahren. Dies wäre etwa dann der

Fall, wenn der Fiskus auf Basis eines Feststellungs-
beschlusses einen Erbschein beantragt und andere

Beteiligte dem entgegentreten oder wenn Beteiligte
einen Erbschein beantragen und der Fiskus - anders

als hier - dem entgegentritt, weil er das Fiskuserb-
recht für sich in Anspruch nimmt.

b) Das Nachlassgericht hätte hier allerdings das Fis-

kuserbrecht nicht feststellen dürfen, denn die Vo-

raussetzungen des $ 1964 BGB liegen nicht vor: Es

existieren gesetzliche Erben dritter Ordnung und
neben diesen ist kein Raum für das Fiskuserbrecht.
Wie im gemeinschaftlichen Teil-Erbscheins vom 20.

Mär22020 (Bl. 44 d.A.) ausgewiesen, ist der Erblasser

von den fünf Antragstellern gemeinschaftlich zu (je-

denfalls) insgesamt 7z beerbtworden. Die Antragstel-
ler sind allesamt Abkömmlinge der vorverstorbenen
Großeltern mütterlicherseits des Erblassers, so dass

sie (jedenfalls) den der Linie dieses Großelternpaa-

res zustehenden halben Erbteil erben, $ 1926 Abs. 1,

Abs. 3 BGB. Zum anderen halben Erbteil trifft der
Teil-Erbschein vom 20. März 2020 keine Aussage,

da Abkömmlinge der vorverstorbenen Großeltern
väterlicherseits des Erblassers seinerzeit noch nicht
bekannt bzw. deren Verwandtschaftsverhältnisse
noch nicht veriflziert waren. Unter diesen Umstän-

den kommt eine Fiskuserbschaft aber in keinem Fall

in Betracht:

Sollte es dabei bleiben, dass Abkömmlinge der vor-
verstorbenen Großeltern väterlicherseits des Erb-

Iassers nicht existieren oder nicht ermittelt werden
können, so griffe $ 1926 Abs. 4 BGB: Bei Wegfall der
ganzen Linie eines Großeltelnpaares tritt die Linie
des anderen Großelternpaares an deren Stelle, also

das andere Großelternpaar selbst oder - ist es vor-
verstorben - seine Abkömmlinge. Das andere Groß-

elternpaar (hier: mütterlicherseits) oder seine Ab-

kömmlinge kommen also allein zum Zug, wenn ein
Großelternpaar (hier: väterlicherseits) vorverstorben
ist, ohne dass beim Erbfall Abkömmlinge der vorver-
storbenen Großeltern am Leben sind (OLG Frankfult,
Beschluss vom 22. September 2016 - 20 W 59/74 -,

NJW-RR 2017, S. 519 t522 Rn. 421; OLG Düsseldorf,
Beschluss vom 12. November 2010 - I-3 Wx 222/10

-, FGPrax 2011, S. 25 [26]; Weidlich, in: Grüneberg,
BGB, 81. Auflage 2022, S 1926, Rn. 2 a.E.; Große-Boy-

mann, in: Burandt/Rojahn, Erbrecht,3. Auflage 2019,

S 1926, Rn. 2; Leipold, in: MüKo BGB, 8. Auflage 2020,

S 1926, Rn. 5; Werner, in: Staudinger, BGB, Neube-

arbeitung 2017, Stand 30. April 2021, $ 1926, Rn. 16;

Müller-Christmann, in: BeckOK BGB, 60. Edition,
Stand 1. November 202i, S 1926, Rn. 5 a.E.; Krätz-
schel, in: Firsching/Graf, Nachlassrecht, 11. Auflage
2019, S 3, Rn. 5; Wachter, in: Scherer, Münchener An-
waltshandbuch Erbrecht, 5. Auflage 2018, S 4, Rn. 57

a.E.).

Sollte sich dagegen ergeben, dass beim Erbfall Ab-
kömmlinge der vorverstorbenen Großeltern väterli-
cherseits des Erblassers am Leben waren - etwa der

Beteiligte zu 7., seine Schwestern oder andere Perso-

nen -, erbten diese Abkömmlinge für die ganze Linie
des Großelternpaares väterlicherseits. Der einer Li-
nie gesetzlicher Erben dritter Ordnung zugefallene
Teil der Erbschaft verbleibt in dieser Linie, solange

nur ein einziges Glied dieser Linie vorhanden ist
(Werner, in: Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2017,

Stand 30. April 2021, S 1926, Rn. 16). Daneben erbten
die Antragsteller lediglich für die andere Linie, na-

mentlich die des Großelternpaares mütterlicherseits,
wie dies bereits im Teilerbschein vom 20.Mär22020
ausgewiesen ist.

Für eine Fiskuserbschaft ist danach in keinem Fall
Raum, denn das gesetzliche Erbrecht des Staates

greift glundsätzlich nur dann ein, wenn weder erb-
berechtigte Verwandte, noch ein erbberechtigter Le-

benspartnel noch ein erbberechtigter Ehegatte vor-
handen sind. Der Staat ist lediglich Noterbe (Werner,

a.a.O., $ 1936, Rn. 1).

3. Die Beschwerden des Beteiligten zu 6. und der
Beteiligten zu 2. bis 4. hätten danach im Ergebnis
zwar ebenfalls Elfolg; sie sind dem Senat aber noch
nicht zur Entscheidung angefallen, da bezüglich
dieser Besehwerden ein Abhilfeverfahren des Nach-

lassgerichts bisher nicht durchgeführt worden ist
(vgl. BGH, Beschluss vom 26. August 2020 - XII ZB

243/19 - NJOZ 2021.,5.58 [59 Rn. 12] m.w.N.). Diese

Praxisanmerkung

Vorweg: Ein starkes Stück und eine erneute Posse zum

Thema,,Fiskuserbecht in Niedersachsen". Leiderschweigt
sich dervom OLG Braunschweig aufgeführte Sachverhalt

an vielen Stellen zu weiteren Details aus, die durchaus

dem geneigten Leser weitere Einblicke in ein (hoffent-

Beschwerden haben sich allerdings durch die vor-

liegende Entscheidung erledigt, so dass es nun einer
Abhilfeentscheidung des Nachlassgerichts und einer
darauf folgenden Entscheidung des Beschwerdege-

richts nicht mehr bedarf.
Das Nachlassgericht hat aber noch den Erbscheins-

antrag vom 13. Juli 2020 zu bescheiden, wobei zuvor
Ermittlungen zur Frage des Verwandtschaftsvelhält-
nisses zwischen dem Erblasser und dem Beteiligten
zu 7. sowie seinen Schwestern (vgl. BI. I22 d.A.) er-
forderlich sein dürften. Insoweit wird die Sache an

das Nachlassgericht zurückverwiesen, $ 69 Abs. 1

Satz 2 FamFG.

4. Die Beteiligten zu 8. und 9. sind als Bevollmächtig-
te des Beteiligten zu 7. zurückzuweisen, da sie nicht
Bevollmächtigte im Sinne des S 10 FamFG sind.

Ein gewerblicher Erbenermittler ist nach $ 10 Abs.

2 und 3 FamFG von der Vertretung in Verfahren der

freiwilligen Gerichtsbarkeit und damit auch im Erb-

scheinsverfahren ausgeschlossen, soweit 
ler 

nicht
eine der dort genannten Voraussetzungen erfüllt
(BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats

vom 23. August 2010 - 1 BvR 1632/10 -, NJW 2010, S.

3291). Dies ist bei den Beteiligten zu 8. und 9. nicht
der Fall: Sie sind - in del Rechtsform der Komman-

ditgesellschaft (GmbH & Co, KG) - als gewerblicher
Erbenermittler tätig. Bei den beiden Gesellschaften

handelt es sich schon aufgrund ihrer Rechtsform

ersichtlich nicht um Rechtsanwaltsgesellschaften
im Sinne des S 10 Abs. 2 Satz i FamFG, denn solche

können nicht in der Rechtsform der GmbH &; Co. KG

zugelassen werden (BGH, Urteil vom 18. Juli 2011

- ArwZ (Brfg) 18/10 -, NJW 2011, S. 3036; BVerfG,

Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 6.

Dezember 2011,-I BvR 2280/11 -, NJW 2012, S. 993).

Es handelt sich auch nicht um sonstige Vertretungs-
belechtigte im Sinne des $ 10 Abs. 2 Satz 2 FamFG.

Zudem ist daraufhinzuweisen, dass der Beteiligte zu

7. der Beteiligten zu 8. - die im Handelsregister beim
Amtsgericht Potsdam eingetragen ist - eine Voll-
macht erteilt hat (Bl. 123 d.A.), aber die Beteiligte zu

9. - die im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin/
Charlottenburg eingetragen ist - sich in seinem Na-

men zur Akte gemeldet hat (BI. 122 d.A.). (...)

lich),,besonderes" Erbscheinsverfahren geben könnten.

Doch nun zum Sachverhalt, soweit er sich aus der Ent-

scheidung ergibt: lm I'Iiärz 2020 erteilt das Nachlassge-

richt einen Teilerbschein über die Hälfte des Nachlasses

zu Gunsten der Erben der mütterlichen Linie in 3. Erbfol-

\

I
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lt

geordnung. Mit notarietler Urkunde vom 13. Juli 2020 be-

antragten danach dann eben diese festgestellten Erben

die Erteilung eines (weiteren) gemeinschaftlichen,,Rest-

Teilerbscheins" bezügtich der zweiten Hätfte des Nachlas-

ses. Sie geben an, dass weitere erbberechtigteVerwandte

väterlicherseits des Erblassers nicht ermittelt worden

seien, so dass die Antragsteller insgesamt Erben des Erb-

lassers geworden sind. Aus dem Sachverhalt ergibt sich

nicht, ob dabei die Durchführung einer öffentlichen Auf-

forderung nach 5 352d FamFG beantragt worden war. Al-

lerdings fand nach weiteren Recherchen für den schon im

Jahre 2016 verstorbenen Erblasser tatsächlich dann im

Januar 2021 eine öffentliche Aufforderung statt. lnteres-

sant ist dabei der eher unübliche Wortlaut, mit welchem

die Veröffenttichung im Bundesanzeiger durchgeführt

wurde. So heißt es in der allgemein im lnternet zugängli-

chen Anzeige, ,,die Erben konnten nicht vollständig ermit-

telt werden. Daher wird jeder, dem ein Erbrecht am Nach-

lass zusteht, aufgefordert, sein Recht binnen 6 Wochen

ab Veröffentlichung bei dem Nachtassgericht Helmstedt

anzumelden und das Erbrecht nachzuweisen, da andern-

falls festgestellt wird, dass ein anderer Erbe als das Land

Niedersachsen nicht vorhanden ist. Der Nachlasswert be-

trägt ca. 60.000,00 €, wovon gegebenenfalls noch Kosten

in Abzug zu bringen sind."

Es gibt einen bereits erteilten Teilerbschein und einen

laufenden weiteren Erbscheinsantrag. Es erfolgt eine öf-

fentliche Aufforderung nach ,,weiteren Erben" und es hat

sich wohI kein weiterer Erbe daraufhin gemetdet. Und

was macht das Nachlassgericht? Es entscheidet offenbar

nicht über den Erbscheinsantrag, sondern stellt kurzer-

hand im Juni 2021 das teilweise Erbrecht des Fiskus für

die ,,offene" väterliche Linie fest. Und zu allem Überfluss

wird diese durch Beschluss erfolgte Feststetlung den

bereits bekannten Erben, die ja rechtshängig(!) noch im-

mer die Aussteltung eines weiteren Erbscheins begehren,

noch nicht einmal formlos mitgeteilt. Eben diesen Teil

des Sachverhaltes muss man beinahe mehrfach lesen,

um wirklich glauben zu können, was hier stattgefunden

hat und welche Brisanz in dieser Vorgehensweise steckt.

Bteibt zu hoffen, dass diese Handhabung ein (wie auch

immer geartetes) großes Versehen des Nachlassgerichts

war. Erneut muss bedauert werden, dass keine weiteren

lnformationen dazu vorliegen, was in dem ca. einjährigen

Zwischenraum zwischen der Beantragung des weiteren

Teiterbscheins und der Feststetlung des Fiskuserbrechts

geschehen ist. lnsbesondere, was das Gericht in dieser

Zeit veranlasst hat, oder ob es eine Nachtasspflegschaft

in dieser Sache gab.

Das OLG Braunschweig stetlt jedoch sehr deutlich klar,

dass es natürlich überhaupt keinen Raum dafür gibt, ein

(partietles) Erbrecht des Fiskus festzustelten, solange

auch nur ein Erbe bekannt ist. Denn das Fiskuserbrecht

ist immer nur ein ,,Not-Erbrecht" mit Ordnungsfunktion,

welches herrentose Nachlässe vermeiden sott. Sobatd

ein einziger Erbe mit großer Sicherheit feststeht, kann es

kein Fiskuserbrecht mehr geben. Und dass bei einer,,aus-

gestorbenen" Erbentinie den anderen Erbenlinien dieser

Anteil zufä[[t, ist nun wirklich keine neue Erkenntnis, son-

dern allgemeines Wissen der gesetzlichen Erbfolge. Das

gilt insbesondere dann, wenn eine der beiden großelter-

lichen Linien ,,ausgestorben" ist und dann der gesamte

Nachlass auf die Linie der anderen Großelternseite ent-

fältt.

Zur Ehrenrettung des Fiskus muss hervorgehoben wer-

den, dass dieser es war (denn auch nur er hatte den Be-

schluss erhalten), der Beschwerde gegen diese Feststel-

lung eingelegt hat und dabei dann auch ausdrücklich

darauf hingewiesen hat, dass es in diesem Fall niemals

eine teilweise Fiskuserbrechtsfeststellung geben kann,

weil ja bereits teilweise Erben feststehen. Doch das Ge-

richt wollte sich davon nicht beeindruckeÄ lassen und

hat vielmehr (wahrscheinlich auch wiederum ohne jeg-

liche Anhörung der übrigen Verfahrensbeteitigten) dem

Rechtsmittel nicht abgeholfen. Man darf sich fragen, in

wetchem Gesetz oder Kommentar die Rechtspflegerin

nachgelesen hatte, um dennoch an ihrer offenkundig fat-

schen Rechtsmeinung festzuhalten und vor altem, was

sie sich gedacht hatte, wann und wie sie über den rechts-

hängigen Erbscheinsantrag entscheiden will. Es hätte nur

noch gefehlt, den Erbscheinsantrag später mit Hinweis

auf einen angeblich rechtskräftigen Fiskuserbrechts-

Feststellungsbeschluss zurückzuweisen.

Wenngleich hier vietleicht vorwiegend eine falsche

Rechtskenntnis für die unrichtige Feststellung des Fis-

kuserbrechts ursächlich war, bleibt auch nach einer

ausgiebigen Online-Recherche im amtlichen Teil des

Bundesanzeigers festzuhalten, dass das Fiskuserbrecht

leider wahrscheinlich zu oft als ,,bequeme und schnelle

Ertedigung" eines Nachlassverfahrens angesehen wird,

statt dass man es von Seiten der Gerichte als eine abso-

lute ,,ultima ratio" annimmt und vielmehr darauf achten

sollte, nur so selten wie möglich zu diesem letzten Mittel

zu greifen. lnsbesondere eben nicht, wenn Erben bekannt

sind. Und dass diese bekannt werden, muss das Ziel der

nachlassgerichttichen Tätigkeit sein.
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